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N A C H R I C H T
F Ü R  D I E  B I N N E N S C H I F F F A H R T

Nr. 105/00 aus 2015

gemäß § 24 des Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997 idF BGBl. I Nr. 61/2015

Grenzkontrollen

Für den Bundesminister:

elektronisch gefertigt

Ihr(e) Sachbearbeiter(in):
Dipl.-Ing. Bernd Birklhuber

Tel.Nr.: +43 (1) 71162-655902
Fax-DW.: 655999

bernd.birklhuber@bmvit.gv.at

Diese Nachricht für die Binnenschifffahrt wurde automatisiert aus Textblöcken erstellt, welche im
internationalen Standard für Nachrichten für die Binnenschifffahrt definiert sind.

i.V. Dipl.-Ing. Bernd Birklhuber

Es liegt eine neue Nachricht für die Binnenschifffahrt für den Bereich Wien in Österreich in der
Originalsprache deutsch von via donau vor, die von dem/der BMVIT am 17. September 2015 um
09:40 Uhr verfasst wurde:
Wasserstraßen-und verkehrsbezogene Nachricht Nummer 105/00 aus 2015

Betreff: Nachricht

Meldung des/der Schifffahrtsaufsicht Wien.

Diese Nachricht gilt ab 17. September 2015 für alle Fahrzeuge in alle Richtungen.

Es besteht eine zusätzliche Meldepflicht über UKW Kanal 10, Polizei Wien.

Diese Nachricht gilt für den Fluss Donau, Strom-km 1916.0 bis 1932.0.

Ergänzender Text in Originalsprache: Vorübergehende Wiedereinführung der Grenzkontrolle
laut Beschluss des Nationalrats.  Bergfahrende Schiffe haben sich bei  Strom-km 1916 und
talfahrende Schiffe bei Strom-km 1932 über UKW-Schiffsfunk bei der Polizei Wien zu melden.
Die Weisungen der Polizei Wien sind zu befolgen.


